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Tagesordnungspunkt:

Auftragsvergaben im Bereich der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan; hier:
Beratung und Beschlussfassung iiber die Ermachtigung des Blirgermeisters
der VG Kusel-Altenglan im Rahmen der jeweiligen Beauftragung des
Vergabeverfahrens

Sachverhalt:

Ausgangslage:

Im Bereich der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan wurde die Vergabe von
BeschaffungsmaRnahmen sowie Bauprojekten bisher Ublicherweise so realisiert, dass die
betreffenden Angelegenheiten zunachst in einer Sitzung des zustandigen politischen
Gremiums prasentiert und daraufhin ein Grundsatzbeschluss Uber die Umsetzung der
jeweiligen Beschaffung bzw. des Projektes gefasst wurde.

Im  Anschluss daran initiert  die  Verwaltung die erforderlichen  Schritte,
wie etwa die Durchfihrung der entsprechenden Vergabeverfahren.

Sobald die Ergebnisse der Ausschreibung vorliegen und sodann die Zuschlagsreife erlangt
ist, wird die Angelegenheit erneut dem zustandigen politischen Gremium zur finalen
Bestatigung der Auftragserteilung unterbreitet.

Die bereits anstehende und unumgangliche Auftragserteilung wird also erneut durch einen
Ratsbeschluss bestatigt.

Zur Ubersicht der Zusténdigkeiten:

Die derzeit glltige Hauptsatzung der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan bzw. die
Betriebssatzung der Verbandsgemeindewerke legt die folgenden Wertgrenzen fest, welche
die Zustandigkeiten flr die Auftragserteilung regeln:

o Biirgermeister: bis 50.000,00 €
e Hauptausschuss: bis 200.000,00 €
e Werkausschuss (siehe Anmerkung unten): (bis 500.000,00 €) (Werkleiter bis 30.000,00 €)

¢ Wirtschafts- und Tourismusausschuss: bis 200.000,00 €
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e Verbandsgemeinderat: ohne Restriktionen

Anmerkung zur Wertgrenze des Werkausschusses:

Die derzeit gliltige Betriebssatzung der VG-Werke spricht von einer konkreten Zusténdigkeit
der/des Verbandsgemeinde/rates selbst nur dann, wenn Vertragsabschliisse (= u.a.
Auftragsvergaben) den Haushalt des Einrichtungstragers, hier die Verbandsgemeinde,
betreffen. Bisher wurde dies analog zum Vorgehen im Bereich der friiheren
Verbandsgemeinde Kusel aufgefasst und angewandt, wonach alle Auftrage tiber 500.000,00
€, ungeachtet davon, dass der Haushalt der Verbandsgemeinde nicht direkt tangiert wurde —
sondern der Wirtschaftsplan der VG-Werke, durch den Verbandsgemeinderat vergeben
wurden.

Im Zuge der nun anstehenden Verédnderungen im Bereich der Auftragsvergaben soll kiinftig
die eigentliche Regelung in der Betriebssatzung angewandt werden und damit u.a. der
Auffassung des Gemeinde- und Stadtebundes gefolgt werden, néamlich die
Auftragsvergaben, welche ausschliellich liber den Wirtschaftsplan der
Verbandsgemeindewerke finanziert werden, abschlieRend in alleiniger Zusténdigkeit durch
den Werkausschuss beschlieBen zu lassen Folglich wéren zukiinftig die Auftragsvergaben
im Werkausschuss ohne Restriktionen, analog zum Verbandsgemeinderat in deren Bereich.

Kritische Beurteilung der Ausgangslage:

Die derzeit angewandte Vorgehensweise hat zur Folge, dass anstehende Ausschreibungen
moglicherweise spater publiziert oder die Vergabeverfahren haufig unnétig verlangert
werden.

Das Kernproblem besteht darin, dass die zeitliche Abstimmung der Vergabeverfahren,
insbesondere die Bekanntmachung, die Submission und die Wartefristen etc., mit den
Sitzungsterminen der politischen Gremien in Einklang gebracht werden mussen.

Ist dies nicht der Fall, kann es zu erheblichen Problemen kommen, wie etwa:
o Ablauf der Bindefrist (Bieter ist nicht mehr an das Angebot gebunden)
e Verteuerung durch Zuschlag an den nachstbietenden Anbieter
o Keine glltigen Angebote aufgrund abgelaufener Bindefristen

o Zeitliche Verzégerungen, da die Ausschreibung aufgeschoben oder sogar wiederholt
werden muss

Vorschlag, Verbesserungsmoglichkeit:

Eine potenzielle Alternative, um die Verwaltungsburokratischen Durchlaufzeiten zu
vermindern, bietet die Vorgehensweise, den Blrgermeister bzw. im Bereich der Werke den
Werkleiter bereits im Rahmen der ersten Projektvorstellung, also beim Grundsatzbeschluss
zur Beschaffungsabsicht, zu ermachtigen, den angestrebten Vertrag (Auftrag) nach der
Ausschreibung an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben.

Diese Ermachtigung konnte dadurch eingeschrankt werden, dass Mehrkosten von
beispielsweise Uber 20 % gegenluber der urspringlichen Kostenschatzung durch das
zustandige politische Gremium bestatigt werden mussen. (Dies stellt lediglich ein
Verwaltungsseitiger Vorschlag dar, welcher durch das politische Gremium angepasst werden
kann!)
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Erfolgreiche Referenzen zur aufgezeigten Verbesserungsmoglichkeit:

Diese Vorgehensweise wird bereits von diversen Kommunalverwaltungen mit Erfolg
praktiziert.

Auch der Gemeinde- und Stadtebund begriflt dieses Verfahren, da es die
Verwaltungsablaufe effizienter gestaltet.

Ein entsprechendes Beispiel bzw. einen entsprechenden Auszug aus der Fachliteratur des
Gemeinde- und Stadtebundes finden Sie im Anhang dieser Sitzungsvorlage. Auch in dieser
wird diese Vorschlag unterstutzt.

Unsere Beurteilung sowie abschlieRende vergaberechtliche Bewertung:

Auch wir beflrworten diese Vorgehensweise. Durch die direkte Ermachtigung des
Blrgermeisters bzw. der Werkleitung fir die Verbandsgemeindewerke kénnte das Verfahren
erheblich beschleunigt werden, da die strikte Bindung an Sitzungstermine entfallt.

Abschlielfend sollte auch noch betont werden, dass die formelle Auftragserteilung durch
einen Ratsbeschluss nach erfolgreicher Ausschreibung nur noch deklaratorische Wirkung
entfaltet.

Sobald eine Ausschreibung veroffentlicht wurde und nach der Submission die Zuschlagsreife
erreicht ist, kann ein Verfahren nur noch unter den strengen Vorgaben der Vergabe- und
Vertragsordnung fir Bauleistungen (VOB) bzw. Unterschwellenvergabeordnung (UVgO)
aufgehoben werden.

Eine unzulassige Aufhebung des Verfahrens kann rechtliche Konsequenzen nach sich
ziehen, bis hin zu Schadenersatzforderungen durch bspw. benachteiligte Bieter.

Wie bereits eingangs erwahnt, ist vergaberechtlich die Auftragserteilung nach der
Ausschreibung sowieso unumganglich.

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan beschliet das von der
Verwaltung vorgelegte Konzept zur zukinftigen Ermachtigung des Birgermeisters sowie der
Werkleitung im Rahmen der jeweiligen Beauftragung des Vergabeverfahrens. Hierbei wird
eine Mehrkostengrenze von 20% festgelegt, ab dieser das zustandige politische Gremium
die Auftragserteilung erneut zu beraten hat.

Anlage/n:
Gemeinde- und Stadtebund_Auszug_Fachliteratur

Mitzeichnung:

| Stoll, Uwe | FB 1 - Biroleitung und Zentrale Dienste




	Datum
	Ostatus
	Nummer
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	SMC_BM_KW_2AT
	SMC_BM_KW

